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Im Focus

VG Köln: Nach Abschluss der Bauarbeiten bereits in 1986 keine Erhebung von Straßenerschließungsbeiträgen
Die Kläger wenden sich gegen Erschließungsbeiträge, die sie 38 Jahre nach Abschluss der Bauarbeiten zahlen sollten. Neun
 Bonner Bürger hatten gegen die Beitragsbescheide für die Erschließung ihrer Straße geklagt und nun vor dem Kölner Verwal-
tungsgericht (VG) Recht bekommen. Das Gericht begründete die Aufhebung der Bescheide mit Urteilen vom 27.08.2019 – 17 K
10264/17 u.a. damit, dass eine Stadt aus Gründen der Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit nach mehr als 30 Jahren seit
Entstehen der sogenannten Vorteilslage keine Erschließungsbeiträge für die Herstellung einer Straße erheben dürfe. 
Die Stadt Bonn führte im Bereich des Bonner Heckelsbergplatzes zuletzt im Jahr 1986 Straßen-Bauarbeiten durch. Sie erhob
 damals keine Erschließungsbeiträge, der Straßenbereich blieb ab diesem Zeitpunkt unverändert. Erst im August 2016 beschloss
die zuständige Stadtvertretung, die Gestaltung des Straßenbereichs auch rechtlich abzuschließen und veranlasste die weiteren
notwendigen Schritte wie beispielsweise die Widmung der Straße. Im Juni 2017 erließ die Stadt Bonn Erschließungs-Beitrags -
bescheide. Zahlreiche Anwohner erhoben hiergegen Klage und machten geltend, eine Beitragserhebung nach so langer Zeit sei
rechtswidrig.
Das VG entschied, dass für die Beitragserhebung das Entstehen der sogenannten Vorteilslage maßgeblich sei; für deren Eintritt sei
entscheidend, wann der Vorgang in tatsächlicher Hinsicht für die Beitragspflichtigen ohne Weiteres erkennbar als abgeschlossen
zu betrachten sei. Das sei regelmäßig mit der Erfüllung des Bauprogrammes der Fall. Auf das Vorliegen der rechtlichen Voraus -
setzungen wie etwa der Widmung komme es nicht an. Die Anlieger hätten nach Abschluss der Bauarbeiten im Jahr 1986 nicht
 ohne Kenntnis der Verwaltungsvorgänge und rechtlichen Erwägungen erkennen können, dass der Ausbauzustand von der Beklag-
ten nicht als endgültig angesehen worden sei.                                                                                                                        > DokNr. 19005370

VGH Kassel: Gemeinsamer Teilflächennutzungsplan Windkraft im Odenwaldkreis nicht genehmigt
Seit Jahren streiten sich Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises mit dem Land Hessen um die Ausweisung von Nutzungs -
flächen für Windräder. 16 gibt es davon inzwischen im Kreisgebiet. Das Land möchte deutlich mehr aufstellen, die Gemeinden
 wollen das nicht. 
Die Kommunen schlossen 2011 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Erstellung eines Entwurfs eines Teilflächennutzungs-
plans Windkraft. Zur Vorbereitung des Entwurfs ließen sie ein Raumgutachten erstellen, auf dessen Basis Konzentrationsflächen
unter Berücksichtigung vertiefender Erhebungen und Bewertungen unter anderem bezüglich der Fledermäuse, der Standort -
bewertung von Waldflächen und der Bewertung von Landschaftsbildbeeinträchtigungen festgestellt wurden. 
Das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt lehnte die Genehmigung des vorgelegten Teilflächennutzungsplans Wind ab. Begründet
wurde dies damit, dass die Zielvorgabe des Landesentwicklungsplans Hessen 2000, wonach zu bestehenden und geplanten
 Siedlungsgebieten ein Mindestabstand von 1.000 Metern zu wahren sei, von den Kommunen zu Unrecht als sogenanntes hartes
Ausschlusskriterium gewertet und damit einer Abwägung entzogen worden sei. 
Das VG Darmstadt wies die Klage hinsichtlich der Verpflichtung des Landes zur Erteilung der beantragten Genehmigung ab, die
 dagegen gerichtete Berufung wurde vom VGH Kassel mit Urteil vom 26.08.2019 – 4 A 2426/17 zurückgewiesen.
Die Odenwald-Kommunen sehen sich durch die Windkraft-Planung des Landes übermäßig belastet. Der Teilplan Energie Süd -
hessen (TPEE) sieht in dem Gebiet deutlich mehr Vorrangflächen für Windräder vor als die Gemeinden sie haben wollen. So sollen
laut TPEE etwa 2,7 Prozent der Kreisfläche Windrädern vorbehalten bleiben. Der Flächennutzungsplan der Kommunen hatte nur
1,6 Prozent Fläche für Windkraft vorgesehen. Dabei sollten die Windräder an wenigen Standorten konzentriert werden.
Laut VGH haben die Kommunen und Städte zu Unrecht die Zielvorgaben des Landesentwicklungsplans zum Abstand zwischen
Windenergieanlagen und Siedlungsbereichen als hartes Tabukriterium und damit einer gemeindlichen Abwägung entzogen
 angesehen. Nach Auffassung des Gerichts macht das vorgenannte Ziel ausschließlich Vorgaben für die Regionalplanung. Dem -
zufolge hätten sich die Gemeinden im Einzelfall mit der Frage auseinandersetzen müssen, welchen Abstand die Gemeinden
 zwischen Windkraftanlagen und Siedlungsbereichen für angemessen halten.                                                              > DokNr. 19005369
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